
Pausenplatzordnung 

Das Areal um das Primarschulhaus gehört den Primarschülerinnen und Primarschülern (1 und 4). Die 

SchülerInnen des OSZ düfen sich dort nicht aufhalten. 

Der rote Platz und die Wiese dürfen von allen genutzt werden (2). 

Das Areal um das OSZ gehört den OSZ-SchülerInnen. Die PrimarschülerInnen dürfen sich dort nicht 

aufhalten(3). 

In diesem Bereich ist das Scheeballwerfen im Winter verboten (4). 

Der Weg vor dem Schulhaus darf während der grossen Pause nicht betreten werden (5). 

 

 


